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PD Dr. med. Olivier Giannini
Zentralvorstand FMH

Bereits 2016 definierte die Weltgesund­
heitsorganisation (WHO) Telemedizin 
als die Erbringung von Gesundheits­
dienstleistungen über Distanz unter 
Nutzung der Informations- und Kom­
munikationstechnologien (IKT) [1]. Auch 
die Schweizerische Gesellschaft für 
Telemedizin und eHealth (SGTMeH) 
liefern eine technische Definition, doch 
das Grundprinzip bleibt dasselbe: Ärzt­
liche Beratung und / oder Behandlung 
ohne unmittelbare physische Präsenz 
über IKT [2]. Die Telemedizin hat die 
Pionierphase längst hinter sich gelassen 
und Einzug in Arztpraxen gehalten, weit 
über spezialisierte Zentren hinaus. Tele­
diagnostik, Telemonitoring, Telepsychi­
atrie, Telerehabilitation und sogar häus­
liche Telebetreuung: Die Bandbreite der 
Möglichkeiten erweitert sich Tag für Tag.
Mit der Revision der FMH Standes­
ordnung vom 08. Juni 2023 wurde dem 

Telemedizin – Merkblatt der FMH
 
Digitalisierung Die Telemedizin hat sich während der Pandemie aus einer globalen  
Notlage heraus akzentuiert und ist heute ein fester Bestandteil des klinischen  
Alltags. Wie jede Innovation braucht sie jedoch klare Regeln – um Qualität zu 
sichern, Sicherheit zu gewährleisten und Vertrauen zu stärken.

Wandel der medizinischen Telekonsul­
tation Rechnung getragen und die 
Telemedizin ins Standesrecht aufgenom­
men. Mit diesen Änderungen wird den 
Ärztinnen und Ärzten die Autonomie in 
der Entscheidung eingeräumt, wann 
eine Behandlung über IKT möglich und 
wann diese vor Ort erforderlich ist. Ein 
bedeutender Schritt, der die Weiterent­
wicklung der klinischen Praxis aufgreift, 
aber auch neue Verantwortlichkeiten 
mit sich bringt: die Kenntnis nationaler 
und internationaler Richtlinien, die 
Anpassung operativer Abläufe und die 
Auseinandersetzung mit einem keines­
wegs nebensächlichen Thema der 
Abrechnung. Damit die Telemedizin 
nicht ein uneinheitliches Mosaik isolier­
ter Initiativen bleibt, ist ein weiterer 
Schritt erforderlich: Es gilt, einen ge­
meinsamen Rahmen festzulegen, eine 
transparente Governance sicherzustellen 
und klare Zuständigkeiten zu definie­
ren. Ohne diese grundlegenden Elemente 
riskieren wir, das Vertrauen zu verlieren 
und damit die Einführung von 
Instrumenten zu behindern, die den 
Zugang zur medizinischen Versorgung 
deutlich verbessern könnten. 

Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit: �
die zwei zentralen Herausforderungen
Telemedizin darf kein Privileg für jene 
bleiben, die über ausreichende Mittel, 
Zeit oder fortgeschrittene digitale Kom­
petenzen verfügen. Sie darf keine Un­
gleichheiten schaffen. Es braucht eine 
breite digitale Gesundheitskompetenz, 

«Technologie hat die Kraft, die Art  
und Weise, wie wir Gesundheitsversorgung  
angehen, grundlegend zu verändern.  
Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass dieser 
Wandel gerecht und für alle, überall, von  
Vorteil ist.» 
Dr. Hans Henri P. Kluge,  
WHO-Regionaldirektor für Europa
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auch unter Gesundheitsfachpersonen: 
Wir dürfen nicht voraussetzen, dass alle 
bereits bereit dafür sind. Infrastruktur, 
Interoperabilität und Zugänglichkeit 
sind Schlüsselbegriffe. Systeme müssen 
miteinander kommunizieren können, 
Daten müssen sicher, aber reibungslos 
zirkulieren, ohne technologische und vor 
allem ohne ideologische oder wirtschaft­
liche Barrieren. Auch die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit ist entscheidend: Ohne 
einen klaren und stabilen Tarifrahmen 
droht die Telemedizin ein Privileg weni­
ger Pionierinnen und Pioniere oder be­
sonders engagierter Patientinnen und 
Patienten zu bleiben.
Im Einklang mit der FMH-Strategie 
2025–2028 muss auch die Telemedizin 
auf konkrete Ziele hinsichtlich Wirk­
samkeit und Nutzen ausgerichtet sein.

Ein Wegweiser im Wandel: das neue 
FMH-Merkblatt
Das «Merkblatt zur Durchführung von 
Telemedizin» bietet einen Überblick 
über Aspekte der Telemedizin entlang 
des medizinischen Konsultationsab­
laufes, die sich von der herkömmlichen 
ärztlichen Beratung und Behandlung 
vor Ort unterscheiden. Das Merkblatt 
dient als Orientierungshilfe und soll 
dazu beitragen, dass Telemedizin in 

Übereinstimmung mit den rechtlichen 
und ethischen Vorgaben durchgeführt 
wird. Das Merkblatt ist als Empfehlung 
zu verstehen. Es soll eine Unterstützung 
in Bezug auf die gängigsten Fragen und 
Abläufe bei der Telemedizin sein. Die 
primäre Zielgruppe des Merkblatts sind 
ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte, 
die Telemedizin anbieten möchten. Es 
richtet sich nicht an telemedizinische 
Zentren und telefonische Notfallzent­
ralen. In der heutigen Ausgabe der SAEZ 
können Sie dazu einen zusammenfas­
senden Artikel lesen, das umfassende 
Merkblatt finden Sie auf der Webseite 
der FMH [3].

Eine Digitalisierung ohne  
gemeinsame Rahmen birgt das Risiko,  
neue Ungleichheiten zu schaffen.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240059184
https://www.fmh.ch/files/pdf32/merkblatt-der-fmh-zu-telemedizin_de.pdf
https://www.fmh.ch/politik-medien/schweizerische-aerztezeitung/ausgabe-15-16/fmh-telemedizin-praxis.cfm
https://www.fmh.ch/politik-medien/schweizerische-aerztezeitung/ausgabe-15-16/fmh-telemedizin-praxis.cfm
https://www.fmh.ch/themen/ehealth/telemedizin.cfm
https://www.fmh.ch/themen/ehealth/telemedizin.cfm
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Telemedizin in der ärztlichen �
Praxis – Chancen, Herausforderungen 
und Umsetzung
 
Telemedizin Die Telemedizin ist fester Bestandteil der modernen Gesundheits­
versorgung. Ärztinnen und Ärzte stehen vor der Herausforderung, tele­
medizinische Konsultationen sicher, rechtskonform und effizient zu gestalten. 
Eine strukturierte Herangehensweise hilft, die Vorteile der Telemedizin zu  
nutzen und Risiken zu minimieren.

Tina Aeppli
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Digitalisierung,  
Daten und Qualität, FMH

Marco Heuberger
Projektleiter Digitalisierung, Daten und Qualität, FMH

Esther Kraft
Leiterin Digitalisierung, Daten und Qualität, FMH

Die Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen in rasan­
tem Tempo und mit ihr auch die Art und Weise, wie medizi­
nische Leistungen erbracht werden. Telemedizin ist längst 
mehr als eine Notlösung für Patientinnen und Patienten, die 
nicht persönlich in die Praxis kommen können, sondern hat 
sich zu einer eigenständigen und sinnvollen Ergänzung der 
klassischen Behandlung entwickelt. Sie ermöglicht eine zeit- 

und ortsunabhängige ärztliche Konsultation und erleichtert 
insbesondere in ländlichen Regionen oder für mobil einge­
schränkte Personen den Zugang zur medizinischen Versorgung. 
Gleichzeitig fördert sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
indem sie den Austausch zwischen Fachärztinnen und 
Fachärzten vereinfacht.
Seit 2023 ist die Telemedizin explizit in der Standesordnung 
der FMH verankert. Damit ist klargestellt, dass eine Beratung 
oder Behandlung über digitale Kommunikationsmittel mög­
lich ist, sofern die ärztliche Sorgfaltspflicht gewährleistet 
bleibt. Dies bringt allerdings auch neue Herausforderungen 
mit sich, denn die telemedizinische Konsultation unterschei­
det sich in mehreren Punkten von der klassischen Behandlung 
vor Ort.

Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen
Die Telemedizin unterliegt denselben berufsrechtlichen und 
datenschutzrechtlichen Vorgaben wie die klassische Behand­
lung in der Praxis. Besondere Bedeutung kommt der Aufklär­
ungspflicht zu, denn Patientinnen und Patienten müssen über 
die spezifischen Gegebenheiten der Telemedizin informiert 
werden, etwa über Datenschutzrisiken oder technische 
Limitationen. Auch ihr Einverständnis muss dokumentiert 
werden, insbesondere wenn die Konsultation aufgezeichnet 
oder personenbezogene Daten übermittelt werden. Die 
Identifikation aller Beteiligten ist eine weitere essenzielle 
Voraussetzung für eine sichere telemedizinische Behand­
lung. Während in der Praxis der persönliche Kontakt für 
Klarheit sorgt, muss bei der digitalen Konsultation sicher­
gestellt werden, dass die behandelnde Ärztin oder der be­
handelnde Arzt sowie die Patientin oder der Patient iden­
tifizierbar sind.
Ein besonders sensibler Bereich ist der Datenschutz. Ges­
undheitsdaten gehören zu den besonders schützenswerten 

Wichtige Voraussetzungen für eine sichere 
Telemedizin

	– Nutzung zertifizierter, verschlüsselter 
Kommunikationslösungen

	– Einholung und Archivierung der Einwilligung der 
Patientinnen und Patienten

	– Identifikation aller Beteiligten vor jeder Konsultation
	– Schulung des Praxispersonals in Datenschutz und 

technischer Handhabung
	– Dokumentation der telemedizinischen Beratung in 

der Krankengeschichte
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Personendaten, weshalb bei der Übertragung und Speicherung 
höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. 
Ärztinnen und Ärzte sollten ausschliesslich zertifizierte und 
verschlüsselte Kommunikationslösungen verwenden und si­
cherstellen, dass Patientendaten nicht unbefugt weitergegeben 
werden. Die FMH stellt hierzu konkrete Empfehlungen be­
reit, etwa zur Nutzung von Cloud-Diensten oder zur sicheren 
Archivierung von digitalen Gesundheitsinformationen.

Anforderungen an die ärztliche Praxis
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen sind auch prak­
tische und technische Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Implementierung der Telemedizin entscheidend. Eine stabile 
und sichere IT-Infrastruktur bildet die Grundlage für jede te­
lemedizinische Konsultation. Videogespräche sollten in einer 
hohen Qualität und ohne Unterbrechungen stattfinden, um 
eine verlässliche Diagnosestellung zu ermöglichen. Zudem 
muss das Praxispersonal entsprechend geschult werden, so­
wohl im Umgang mit den digitalen Systemen als auch in 
Bezug auf Datenschutz und organisatorische Abläufe. Auch 
die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten spielt 
eine zentrale Rolle. Die Gesprächsführung über digitale 
Kanäle unterscheidet sich von der persönlichen Interaktion, 
weshalb es wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte sich auf die­
se veränderte Situation einstellen und gezielt Techniken der 
digitalen Gesprächsführung erlernen.
Eine weitere Frage ist, welche medizinischen Leistungen sich 
für die Telemedizin eignen und welche nicht. Während die 
Beratung bei chronischen Erkrankungen, die Besprechung 
von Laborwerten oder die Verlaufskontrolle nach einer bereits 
gestellten Diagnose häufig problemlos über Telemedizin er­
folgen können, gibt es klare Grenzen. Eine körperliche 
Untersuchung kann digital nicht ersetzt werden, weshalb 
Ärztinnen und Ärzte sorgfältig abwägen müssen, wann eine 
telemedizinische Konsultation sinnvoll ist und wann eine per­
sönliche Untersuchung erforderlich bleibt. Die FMH emp­

fiehlt, diese Entscheidung stets individuell zu treffen und sich 
dabei an der ärztlichen Sorgfaltspflicht zu orientieren.

Fazit
Die Telemedizin hat sich als wertvolle Ergänzung zur klassi­
schen ärztlichen Behandlung etabliert und wird auch in 
Zukunft eine bedeutende Rolle in der medizinischen 
Versorgung spielen. Sie bietet Chancen für eine effizientere 
Patientenbetreuung, einen besseren Zugang zur medizini­
schen Versorgung und eine engere interdisziplinäre Zusam­
menarbeit. Gleichzeitig erfordert sie eine sorgfältige Umset­
zung, um sowohl rechtliche als auch ethische Standards 
einzuhalten.
Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet dies, dass sie sich aktiv 
mit den Anforderungen und Möglichkeiten der Telemedizin 
auseinandersetzen sollten. Technologische Entwicklungen 
werden die telemedizinischen Möglichkeiten weiter ausbau­
en, doch die ärztliche Sorgfalt und das Wohl der Patientinnen 
und Patienten müssen stets im Mittelpunkt stehen. Wer die 
Telemedizin gezielt und verantwortungsvoll einsetzt, kann 
die Qualität der Patientenversorgung verbessern und gleich­
zeitig die Effizienz der Praxisabläufe steigern. Die Digitali­
sierung im Gesundheitswesen ist eine Entwicklung, die ak­
tiv mitgestaltet werden sollte – mit einem klaren Fokus auf 
medizinische Qualität, Datenschutz und patientenzentrierte 
Versorgung.

Korrespondenz
ehealth@fmh.ch

Literatur

1	 FMH-Standesordnung (2023)

2	 Merkblatt Telemedizin FMH

Merkblatt Telemedizin

Das Merkblatt Telemedizin bietet Ärzt­
innen und Ärzten eine praxisnahe 
Orientierungshilfe für die sichere und 
effiziente Umsetzung telemedizini­
scher Konsultationen. Sie deckt alle re­
levanten Themen ab, von rechtlichen 
Rahmenbedingungen über Datenschutz 
und technische Anforderungen bis hin 
zu praktischen Umsetzungstipps.

Sie finden das Merkblatt auf unserer  
Webseite unter www.fmh.ch/telemedizin

Telemedizin ist mehr als eine  
Notlösung – sie erweitert die Möglich
keiten der Patientenversorgung  
und fördert die interdisziplinäre  
Zusammenarbeit.

mailto:ehealth%40fmh.ch?subject=
https://www.fmh.ch/themen/ehealth/telemedizin.cfm
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Ärztekammer
 
Donnerstag, 5. Juni 2025

Traktanden
 – Begrüssung / Mitteilungen
 – Mitteilungen aus dem SIWF
 – Jahresberichte 2024
 – Jahresrechnung 2024 SIWF und FMH
 – Dechargen-Erteilung
 – Wahlen und Bestätigungswahlen 
 – Überraschungsgast
 – Änderungen in den Statuten, Geschäftsordnung, 

Standesordnung
 – Schweizerische Ärztezeitung
 – Ambulante Tarifstruktur
 – Informationen aus Zentralvorstand und 

Generalsekretariat
 – Varia

Die Frist der Einreichung von neuen Traktanden ist am
4. Mai 2025.

Bitte einreichen an Direktionssekretariat:
direction@fmh.ch

mailto:direction%40fmh.ch?subject=
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Publikation FMH �
Geschäftsbericht 2024
 
Gesundheit gemeinsam gestalten Im intensiven Dialog mit Politik, 
Fachorganisationen und Bevölkerung hat sich die FMH für nachhaltige  
Lösungen und zukunftsweisende Reformen stark gemacht. Der  
folgende Rückblick zeigt anhand ausgewählter Höhepunkte, wie die  
FMH mit klarer Stimme Einfluss auf wichtige gesundheitspolitische  
Entwicklungen nahm, Innovationen förderte und Qualität sowie Effizienz  
im Gesundheitswesen aktiv vorantrieb. 

Stefan Kaufmann
Generalsekretär FMH

Im Jahr 2024 wurden wichtige Weichen für die Gesund­
heitsversorgung in der Schweiz gestellt – mit entscheidenden 
Fortschritten und wichtigen Entwicklungen, an denen die 
FMH massgeblich beteiligt war. Besonders hervorzuheben ist 
die erfolgreiche Kampagne «Für Sie», mit der die FMH die 
zentrale Rolle der Ärzteschaft sichtbar und auf den akuten 
Fachkräftemangel aufmerksam gemacht hat. Die Veröf­
fentlichung der FMH-Ärztestatistik unterstrich die Dring­
lichkeit, nachhaltige Massnahmen wie den Ausbau von Aus­
bildungsplätzen und eine administrative Entlastung zu 
ergreifen, um die Versorgung langfristig zu sichern.
Mit der Einreichung von TARDOC und der ambulanten 
Pauschalen wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht. Das 
Tarifpaket wird die veraltete Tarifstruktur TARMED ablösen 
und ab 2026 eine zeitgemässe Vergütung ambulanter Leis­
tungen sicherstellen. Ein klares politisches Signal setzte zudem 
das Nein zur Kostenbremsen-Initiative sowie die deutliche 
Zustimmung zur einheitlichen Finanzierung im Gesund­
heitswesen (EFAS), die künftig Fehlanreize beseitigen, die 
Ambulantisierung fördern und die Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitsakteuren stärken wird.
Ausserdem zeichnete die von der FMH geführte Schweizerische 
Akademie für Qualität in der Medizin (SAQM) praxiserprob­
te Qualitätsprojekte im Schweizer Gesundheitswesen aus, da­
runter innovative digitale Lösungen wie die SERO-App zur 
Suizidprävention und das Multiple-Sklerose-Cockpit. Auch 
die Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ) richtete sich dieses 
Jahr neu aus und erscheint bis zum Neustart im Sommer 2025 

ausschliesslich digital. Weiter setzten deutschsprachige 
Ärzteorganisationen mit einer gemeinsamen europäischen 
Strategie zur Sicherung der Arzneimittelversorgung ein klares 
Zeichen gegen Lieferengpässe. 
Schliesslich definierte die FMH in ihrer neuen Strate­
gie 2025–2028 klare Ziele und setzte Fokusthemen, die für 
das Gesundheitswesen und die Ärzteschaft aktuell von hoher 
Bedeutung sind: Genügend Fachkräfte, eine erfolgreiche 
Ambulantisierung und administrative Entlastung.
Der folgende Rückblick fasst die wichtigsten Entwicklungen 
des Jahres zusammen und zeigt, wie die FMH mit ihrem 
Engagement einen Beitrag zur langfristigen Sicherung einer 
leistungsfähigen, fairen und nachhaltigen Gesundheitsver­
sorgung in der Schweiz geleistet hat.

Wir müssen sicherstellen,  
dass genügend in der Schweiz  

ausgebildete Ärztinnen und  
Ärzte für die Bevölkerung zur  

Verfügung stehen.
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Die anspruchsvollen Arbeitsbedingungen erschweren zudem 
den Einstieg in den Beruf, weshalb die FMH Massnahmen 
wie mehr Ausbildungsplätze, moderne Arbeitsmodelle und 
eine Reduktion der Bürokratie fordert, um die Attraktivität 
des Berufs zu steigern und so langfristig die Qualität der 
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Mai
Der Preis «Innovation Qualité 2024», der von der Schweizer­
ischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM verge­
ben wird, würdigt Projekte, die nachhaltig die Qualität der 
Gesundheitsversorgung verbessern. Die drei wegweisenden 
Projekte, welche den Qualitätspreis gewonnen haben, waren 
die Folgenden:
 – SERO-App für Suizidprävention: In der Kategorie 

«Digitale Innovation» prämiert, unterstützt diese App 
Betroffene und ihre Bezugspersonen in suizidalen  
Krisen durch personalisierte Hilfsinstrumente.

 – Multiple-Sklerose-Cockpit: Für die «Patientensicherheit» 
ausgezeichnet, ermöglicht es die digitale Früherkennung 
und rechtzeitige Behandlung von Risikopatientinnen und 
-patienten durch innovative Datennutzung.

 – Qualität durch Reflexion: Mit dem «Sonderpreis der Jury» 
gewürdigt, stärkt dieses Projekt durch strukturierte 
Reflexionsrunden die Teamkultur und die medizinische 
Betreuungsqualität.

Mit der Auszeichnung setzt die SAQM ein Zeichen für die Be­
deutung von Innovation und Qualität in der Medizin und för­
dert die Weiterentwicklung des Schweizer Gesundheitswesens.

Januar
Mit der Kampagne «Für Sie» setzt die FMH ein starkes 
Zeichen für die essenzielle Rolle der Ärzteschaft für die 
Schweizer Bevölkerung und macht auf den drohenden 
Fachkräftemangel aufmerksam. Mit authentischen Einblicken 
in den Berufsalltag und der Betonung der Beziehung zwischen 
Ärztinnen, Ärzten und Patientinnen, Patienten will die 
Kampagne nicht nur das öffentliche Bewusstsein stärken, son­
dern auch die Attraktivität des Arztberufs fördern. Besonders 
die zukünftigen politischen Entscheidungen werden dabei be­
deutsam sein, um eine qualitativ hochwertige Gesundheits­
versorgung langfristig sicherzustellen.

März
Die FMH-Ärztestatistik 2023 macht die dringenden Heraus­
forderungen des Fachkräftemangels und der Auslands­
abhängigkeit sichtbar. Über 40 % der berufstätigen Ärztinnen 
und Ärzte stammen aus dem Ausland – ein Hinweis auf die 
hohe Abhängigkeit von ausländischen Fachkräften. Trotz ei­
nes Anstiegs von 2,3 % bei den Vollzeitäquivalenten bleibt der 
Fachkräftemangel akut. Besonders die Grundversorgung lei­
det unter einer zu geringen Ärztedichte.
Die Zahlen zeigen: Die Arbeitslast bleibt hoch, während ad­
ministrative Aufgaben zunehmen und sinkende Arbeitspensen 
sowie die Pensionierungen der Babyboomergeneration die 
Versorgung zusätzlich belasten. 

FMH Aktuell 9
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zuteilung, beseitigt Fehlanreize und stärkt die Grundversorgung, 
insbesondere im Bereich der Hausärztinnen und Kinderärzte 
sowie der Psychiatrie.

Juli
Ärztliche Organisationen fordern geschlossen eine europäi­
sche Strategie, um die Arzneimittelversorgung nachhaltig zu 
sichern. Am 8. Juli 2024 verabschieden Vertreterinnen und 
Vertreter deutschsprachiger Ärzteorganisationen bei der 
69. Konsultativtagung in Krems ein Communiqué, das eine 
europäische Strategie gegen zunehmende Arzneimittel-
Lieferengpässe fordert. Mit der Verlagerung von Produk­
tionsstätten nach Asien und der Schliessung europäischer 
Werke verschärfen sich die Engpässe, die bereits essenzielle 
Medikamente wie Antibiotika betreffen.
Die Ärzteorganisationen drängen auf eine Diversifizierung der 
Lieferketten, eine nachhaltige Stärkung der Produktion in 
Europa und wirksame Massnahmen zur Vorratshaltung. Sie 
fordern die Politik auf, entschlossen zu handeln, um eine qua­
litativ hochwertige Patientenversorgung sicherzustellen und 
die Abhängigkeit von asiatischen Produktionsstätten zu ver­
ringern.
Diese gemeinsame Initiative unterstreicht die Dringlichkeit, 
Versorgungssicherheit für Patientinnen und Patienten europa­
weit nachhaltig zu gewährleisten.

9. Juni
Das deutliche Nein zur Kostenbremse am 9. Juni 2024 der 
Schweizer Stimmbevölkerung stärkt die Grundlage für eine 
qualitativ hochwertige und zugängliche Gesundheits­
versorgung. Die Initiative hätte durch Rationierungen und 
Wartezeiten insbesondere für grundversicherte Patientinnen 
und Patienten zu massiven Einschränkungen geführt. Statt­
dessen setzt die Bevölkerung auf die Stärkung der Grund­
versorgung und eine bessere Zusammenarbeit der Gesund­
heitsberufe.

19. Juni
Mit TARDOC startet die Schweiz in eine neue Ära der am­
bulanten Tarifierung, die veraltete Strukturen ersetzt und die 
Grundversorgung stärkt. Am 19.  Juni 2024 kündigte der 
Bundesrat die Einführung der neuen ambulanten Tarifreform 
auf den 1. Januar 2026 an. Er hat TARDOC und die ambu­
lanten Pauschalen teilgenehmigt und mit umfangreichen 
Auflagen an deren Einführung verknüpft. Damit übernimmt 
er die Verantwortung, auch in Bezug auf die Realisierbarkeit 
des neuen Tarifsystems. Die Tarifpartner müssen diese im 
Detail analysieren und die nötigen Schritte zur Realisierung 
innerhalb der gemeinsamen Tariforganisation OAAT AG an­
gehen. Mit TARDOC wird die über 20 Jahre alte Tarifstruktur 
TARMED abgelöst und durch eine zeitgemässe, sachgerechte 
Tarifierung ersetzt. Der Tarif verbessert die Ressourcen­

10 FMH Aktuell

Diese Projekte zeigen, wie Innovation 
und Qualität Hand in Hand gehen  

können, um die Patientenversorgung 
nachhaltig zu verbessern.
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August
Die Schweizerische Ärztezeitung erscheint nach der Insolvenz 
des EMH-Verlags in neuer, digitaler Form und richtet sich zu­
kunftsorientiert aus. Im Zwei-Wochen-Rhythmus wird die 
SÄZ in kompakterer Form veröffentlicht und ist auf der FMH-
Webseite abrufbar. Parallel dazu läuft die Neukonzeption der 
zukünftigen SÄZ, die bewährte Elemente des traditionellen 
«Gelben Heftes» aufgreifen und gezielt auf die Bedürfnisse der 
Leserschaft ausgerichtet werden soll. Mit diesem Schritt stellt 
die FMH die langfristige Weiterführung der SÄZ sicher und 
passt sie an die digitalen Anforderungen der Zukunft an.

Oktober
Die Tarifpartner stellen die Weichen für eine zeitgemässe am­
bulante Versorgung, sichern damit die kontinuierliche 
Entwicklung der Tarife und erhalten die Tarifpartnerschaft. 
Diese Lösung stellt einen Kompromiss zwischen den Tarif­
partnern dar, der die Einführung des Einzelleistungstarifs 
TARDOC sowie der ambulanten Pauschalen per 1. Januar 
2026 und deren kontinuierliche Weiterentwicklung ermög­
licht. Ärztinnen und Ärzte spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Die wichtige Begleitvereinbarung stellt sicher, dass die 
Grundversorgung gestärkt wird und erkannte Fehler bei den 
Pauschalen schnell korrigiert werden können.

7. November
Die neue Strategie  2025–2028 definiert klare Ziele und 
Fokusthemen und richtet die FMH auf die Bedürfnisse der 
Ärzteschaft aus. Die Strategie basiert auf einer repräsentativen 
Mitgliederbefragung und setzt neun klar definierte Ziele. Die 
drei Fokusthemen «ausreichend Fachkräfte», «erfolgreiche 
Ambulantisierung» und «administrative Entlastung» setzen 
die Ziele in konkrete, handlungsorientierte Arbeitsschwerpunkte 
um und stärken damit die nachhaltige und zukunftsorientier­
te Gesundheitsversorgung.

24. November
Mit der einheitlichen Finanzierung setzt die Schweiz ein kla­
res Signal für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im 
Gesundheitswesen: Am 24. November 2024 beschliesst die 
Schweiz mit einem deutlichen «Ja» zur «EFAS-Vorlage» die 
Einführung der einheitlichen Finanzierung im Gesund­
heitswesen. Mit dieser von der FMH unterstützten Reform 
werden sämtliche Gesundheitsleistungen – ob ambulant 
oder stationär  – künftig einheitlich finanziert, wodurch 
Fehlanreize korrigiert und die Prämienzahlenden entlastet 
werden.
Der einheitliche Finanzierungsschlüssel fördert die integrier­
te Versorgung, reduziert unnötige Doppelspurigkeiten und 
verbessert die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und 

FMH Aktuell 11
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Ärzten, Pflegeheimen, Spitex-Diensten und weiteren Akteuren. 
Dies stärkt die Qualität der Versorgung und trägt zur 
Linderung des Fachkräftemangels bei.
Dank einer breiten Allianz aus Gesundheitsorganisationen, 
politischen Parteien und Kantonsvertretenden konnte eine der 
bedeutendsten Gesundheitsreformen der letzten Jahrzehnte 
zur Umsetzung freigegeben werden. Ein starkes Signal für die 
Reformfähigkeit der Schweiz im Gesundheitswesen.

Dezember
Die Einigung über Notfallpauschalen bringt Klarheit und si­
chert die Qualität der ärztlichen Notfallversorgung langfris­
tig: Am 20. Dezember 2024 verkünden die FMH, mfe und 
der Krankenversicherungsverband prio.swiss eine wegweis­
ende Einigung zur Anwendung von Notfall- und Inkon­
venienzpauschalen. Die Vereinbarung sorgt für Klarheit und 
Sicherheit bei der Abrechnung dieser Leistungen und trägt 
den modernen Arbeitsrealitäten der Ärztinnen und Ärzte 
Rechnung.
Nachdem das Bundesgerichtsurteil  9C_664/2023 vom 
24. Juni 2024 in der praxisambulanten Notfallversorgung 
Unsicherheiten ausgelöst hatte, haben die FMH und prio.swiss 
eine Lösung gefunden für die Anwendung der Notfall- und 

Inkonvenienzpauschalen. Die Lösung ermöglicht es, die qua­
litativ hochstehende ärztliche Notfallversorgung durch 
Arztpraxen zu gewährleisten. Gleichzeitig setzt sie auf eine 
korrekte und einheitliche Anwendung der Tarife, deren 
Kontrolle in der Verantwortung der einzelnen Kranken­
versicherer liegt.
Entscheidend ist, dass neu kein Unterschied mehr zwischen 
selbstständig und unselbstständig tätigen Ärztinnen und 
Ärzten gemacht wird.
Mit diesen Entwicklungen hat die FMH 2024 entscheidende 
Impulse für die Zukunft der Gesundheitsversorgung gesetzt. 
Der Fokus auf Qualität, Fachkräftesicherung und innovative 
Versorgungslösungen bleibt auch in den kommenden Jahren 
als zentrale Herausforderungen.

Korrespondenz
kommunikation@fmh.ch
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SIWF 13

Weichenstellungen für die Zukunft �
der ärztlichen Weiterbildung
 
SIWF-Geschäftsbericht 2024 Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter-  
und Fortbildung (SIWF) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben  
strategischen Weichenstellungen prägten personelle Veränderungen und  
zukunftsorientierte Projekte die Arbeit des Instituts. Ein Rückblick auf  
zentrale Entwicklungen und Herausforderungen.

Monika Brodmann Maeder
PD Dr. med. et MME, Präsidentin SIWF

Jörg Gröbli
Exec. MBA, Betriebsökonom FH,  
Geschäftsführer SIWF

2024 war für das SIWF ein Jahr des 
Umbruchs. Ein bedeutender Wechsel er­
folgte in der Führungsebene: Mit 
Dr.  Nathalie Koch und Dr.  Barbara 
Schild übernahmen zwei neue Vizeprä­
sidentinnen Verantwortung, während 
Jörg Gröbli als neuer Geschäftsführer 
wichtige Impulse setzte. Die Neubeset­
zungen fielen in eine Zeit der strategi­
schen Neuausrichtung, in der das SIWF 
verstärkt auf Digitalisierung und be­
triebswirtschaftliche Optimierung setz­
te und weitere wegweisende Projekte lan­
cierte, um die Qualität der ärztlichen 
Weiterbildung in der Schweiz langfris­
tig zu stärken.

15 Jahre SIWF und weitere Highlights
2024 feierte das SIWF sein 15-jähriges 
Bestehen und nutzte das Jubiläum, um 
sowohl auf Erreichtes zurückzublicken 
als auch zukunftsweisende Strategien zu 
entwickeln. Die fortschreitende Digita­
lisierung und die zunehmende Komp­
lexität der medizinischen Bildung erfor­
dern neue Konzepte, in denen eine 
verstärkte Fokussierung auf kompetenz­
basierte Lehrmethoden essenziell sein 

wird, um die Qualität der Weiterbildung 
zu sichern.
Nebst dem Jubiläum prägten einige wei­
tere besondere Ereignisse das Jahr 2024: 
An der Journée de réflexion am Thunersee 
diskutierten Expertinnen und Experten 
über die Digitalisierung im Gesundheits­
wesen und in der ärztlichen Bildung. Neue 
Konzepte zur Integration der Allge­
meinen Lernziele in die ärztliche Weiter­
bildung wurden in Zusammenarbeit mit 

der Universität Zürich an der Klausur 
auf dem Monte Verità erarbeitet. 
Hochkarätige Fachleute aus dem Ausland 
unterstützten am International Advisory 
Board das SIWF bei der Weiterent­
wicklung der kompetenzbasierten ärzt­
lichen Weiterbildung. Das 11. MedEd-
Symposium im Zentrum Paul Klee bot 
neben Referaten und Workshops zu den 
Herausforderungen und Fortschritten 
der ärztlichen Bildung in der Schweiz 

Die neue SIWF-Geschäftsleitung mit den Bereichsleitenden und der wissenschaftlichen Leiterin 
Forschung und Entwicklung. V. l. n. r. stehend: Eva Hennel, Giatgen A. Spinas, Petra Bucher, Jörg 
Gröbli, Anne-Sylvie Thiébaud Nori, Lukas Wyss, Barbara Schild, Renate Jungo; sitzend: Nathalie 
Koch, Monika Brodmann Maeder, Raphael Stolz.
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auch Anlass zur Feier des 15-jährigen 
Bestehens der Stiftung zur Förderung 
der Weiterbildung in Hausarztmedizin 
(WHM) und des SIWF. Und gemeinsam 
mit internationalen Partnern organisierte 
das SIWF das CBME World Summit in 
Basel, eine hochkarätige Konferenz zur 
kompetenzbasierten Bildung.

Hohe Standards
Mit rund 35 Mitarbeitenden setzt sich 
das SIWF in fünf Bereichen und einer 
Stabsstelle dafür ein, die hohen Standards 
der ärztlichen Bildung zu gewährleisten 
und stetig zu verbessern. 
Die Mitarbeitenden betreuen die Organe 
des SIWF, koordinieren die Revision 

von Weiterbildungs- und Fortbildungs­
programmen, prüfen Anträge auf Aner­
kennung nicht-fachspezifischer Fortbil­
dungen und unterstützen Ärztinnen und 
Ärzte bei der Erfassung ihrer Fortbil­
dungen. 2024 wurden von 286 Anträgen 
auf nicht-fachspezifische Fortbildungen 
247 Anträge gutgeheissen und das Fort­
bildungslabel «SIWF-approved» erteilt – 
ein neuer Rekord.
Das Prüfen von Dossiers, die zur Erlan­
gung eines Facharzttitels oder einer spe­
zifischen Frage bezüglich der Anwendung 
von Weiterbildungsprogrammen einge­
reicht werden, sowie das Verfassen von 
erstinstanzlichen Entscheiden gehören 
ebenso zu den Aufgaben der Geschäfts­
stelle. Die Mitarbeitenden stehen auch 
in Zukunft vor der Herausforderung, die 
wachsende Fallzahl bei gleichbleibender 
Qualität zu bewältigen.
Auch die Nachfrage nach Facharzttiteln 
blieb 2024 ungebrochen hoch. Insgesamt 
wurden 1780 Titel erteilt. Besonders ge­
fragt waren die Fachrichtungen Allge­
meine Innere Medizin (624 Titel), Psy­
chiatrie und Psychotherapie (134 Titel) 

sowie Anästhesiologie (101 Titel).
Weiterhin eine zentrale Rolle nimmt die 
Medizininformatik ein. Die Weiterent­
wicklung digitaler Tools wie des eLog­
buchs und der Fortbildungsplattform 
stand 2024 im Fokus. Mit fast 43 000 
registrierten Nutzerinnen und Nutzern 
ist das eLogbuch zu einem unverzicht­
baren Werkzeug in der Weiterbildung 
geworden, dank dem sich  der adminis­
trative Aufwand für Assistenzärztinnen 
und -ärzte weiter reduzieren lässt.
Ein zentrales Instrument im Anerken­
nungs- bzw. Re-Evaluationsverfahren 
von Weiterbildungsstätten sind die Visi­
tationen. Sie liefern wertvolle Einblicke 
in die Umsetzung der Weiterbildungs­
programme und helfen, Optimierungs­
potenziale aufzudecken. 2024 wurden 
256 Visitationen durchgeführt, eine Re­
kordzahl.
Auch das wissenschaftliche Begleiten 
und Evaluieren spezifischer Projekte ge­
hören zu den Aufgaben der Geschäfts­
stelle. 2024 wurde unter anderem die 
Implementierung der kompetenzbasier­
ten Lehre in der Kardiologie untersucht. 
Ziel ist es, Erkenntnisse von Studien und 
geförderten Projekte weiterhin in die 
Praxis einfliessen zu lassen.

Neue Herausforderungen
Die ärztliche Weiterbildung in der 
Schweiz befindet sich im Wandel, und das 

SIWF hat mit der Ausrichtung auf eine 
kompetenzbasierte Weiterbildung einen 
Weg eingeschlagen, der die Schweiz euro­
paweit in eine Pionierrolle gebracht hat. 
Neue Lehrmethoden, komplexe Regulie­
rungen, ein zunehmender ökonomischer 
Druck und steigende Anforderungen 
stellen das SIWF vor Herausforde­
rungen – doch sie bieten auch Chancen. 
Mit einer verstärkten digitalen Ausrich­
tung, optimierten Prozessen und einer 
klaren Vision für die Zukunft will das 
Institut seine Rolle als zentrale Institution 
der ärztlichen Weiterbildung weiter stär­
ken und die Herausforderungen in enger 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren 
meistern.
Weitere Details zum Geschäftsbericht 
2024 finden Sie unter 
www.report2024.siwf.ch.

Korrespondenz
info@siwf.ch

Erteilte eidgenössische Facharzttitel 2024
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Top-5-Listen der Ergotherapie �
und Pharmazie
 
Empfehlungen Der Ergotherapie-Verband Schweiz (EVS) sowie der Verein Pharma
ceutical Care Network Switzerland in Zusammenarbeit mit dem Schweizer
ischen Apothekerverband und dem Schweizerischen Verein der Amts- und Spital­
apotheker publizieren je eine Top-5-Liste. Die Empfehlungen führen vor Augen, 
dass ebenfalls in nicht ärztlichen Bereichen eine Überversorgung stattfindet. Frei 
nach dem Motto von smarter medicine: «Weniger ist oftmals mehr.»

Trägerschaft
«smarter medicine – Choosing Wisely  
Switzerland»

Der gemeinnützige Verein smarter me­
dicine hat in den letzten Monaten in 
Zusammenarbeit mit diversen Gesund­
heitsberufsverbänden sogenannte Top-
5-Listen publiziert. Dies mit dem Ziel, 
in den jeweiligen Bereichen Behand­
lungen aufzuführen, die unnötig sind 
und nicht in erster Linie dem Wohle der 
Patientin beziehungsweise des Patienten 
dienen. Damit soll ein wichtiger Beitrag 
geleistet werden, Über- und Fehlbe­
handlungen im Schweizer Gesundheits­
wesen zu vermeiden. Die Publikation der 
beiden Listen in der Schweizerischen 
Ärztezeitung soll den Wissenstransfer 
zwischen den verschiedenen Gesund­
heitsbereichen fördern. 

Die Top-5-Empfehlungen des Ergo-
therapie-Verbandes Schweiz (EVS) 
auf einen Blick:
1.	 Keine ergotherapeutischen Inter­

ventionen, ohne das Betätigungs­
profil der Patientinnen und Pa­
tienten erstellt und gemeinsame 
Therapieziele definiert zu haben.

2.	 Keine sensorischen Interventionen 
für einzelne Kinder oder Jugend­
liche, ohne dass dokumentierte 

Über die Gesellschaften

Der Ergotherapie-Verband Schweiz (EVS) vertritt als nationaler Berufsver­
band aktuell 2700 aktive Mitglieder, die Geschäftsstelle befindet sich in 
Bern. Mitglieder sind Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die selbst­
ständig erwerbend, angestellt, leitend oder als Arbeitgebende tätig sind. 
Geschäftsstelle und Zentralvorstand, insgesamt 15 Personen, arbeiten eng 
zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ergotherapie.ch.

Der Verein Pharmaceutical Care Network-Switzerland (PCN-S) verfolgt 
das Ziel einer unabhängigen Förderung der pharmazeutischen Betreuung in 
der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pcn-s.ch.

Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse engagiert sich für die 
Apothekerinnen, Apotheker und Teams, die im Dienste der Bevölkerung,  
der Patientinnen und Patienten und der öffentlichen Gesundheit eine zent­
rale und koordinierende Rolle in der Grundversorgung übernehmen. 
pharmaSuisse wirkt als partizipative Impulsgeberin mit Drehscheibenfunk­
tion. Weitere Informationen finden Sie unter www.pharmasuisse.org. 

Der Schweizerische Verein der Amts- und Spitalapotheker (GSASA) ist  
anerkannter Akteur im Gesundheitswesen und setzt sich für qualitativ hoch­
wertige, sichere, relevante und innovative pharmazeutische Dienstleist­
ungen ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsasa.ch.

Die gemeinnützige Organisation smarter medicine setzt sich seit dem 
Jahr 2014 gegen eine Über- beziehungsweise Fehlbehandlung in der 
Schweizer Medizin ein. Um ihre Ziele zu erreichen, fördert smarter medi­
cine die Diskussion und die Forschung zu unnötigen Behandlungen. Sie  
stellt Informationsmaterial zur Verfügung und gibt in sogenannten «Top-5-
Listen» regelmässig Empfehlungen an das medizinische Fachpersonal  
sowie an Patientinnen und Patienten ab. Weitere Informationen unter 
www.smartermedicine.ch.

https://ergotherapie.ch/
https://pcn-s.ch/
https://pharmasuisse.org/de
https://www.gsasa.ch/de/home/?oid=55&lang=de
https://www.smartermedicine.ch/de/home
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Bewertungsergebnisse zu den 
Defiziten bei der Aufnahme oder 
Verarbeitung von 
Sinneswahrnehmungen vorliegen.

3.	 Keine Schlinge für Patientinnen 
und Patienten mit einem gelähmten 
Arm, die die betroffene Glied­
masse über einen längeren Zeitraum 
in Beugestellung hält.

4.	 Keine kognitiven Therapiemass­
nahmen anbieten ohne direkte 
Anwendung auf die Betätigungs­
performanz.

5.	 Keine Massnahmen zum Geh­
training anbieten, die nicht mit der 
funktionellen Mobilität im per­
sönlichen Umfeld verbunden sind.

Die Top-5-Empfehlungen zu Phar-
mazie an Schnittstellen des Vereins 
Pharmaceutical Care Network-�
Switzerland, dem Schweizer Apothe-
kerverband sowie dem Schweizer
ischen Verein der Amts- und Spital-
apotheker sind:
1.	 Kein Wechsel in ein neues Be­

handlungssetting ohne systemati­
schen Medikationsabgleich.

2.	 Keine unreflektierte Abgabe von 
Grosspackungen bei Beginn einer 
Langzeittherapie.

3.	 Keine Anpassung der Medikation, 
ohne dass Patientinnen und 
Patienten darüber aufgeklärt wur­
den und das Informieren der 
legitimierten Fachpersonen und 
Institutionen sichergestellt ist.

4.	 Keine Abgabe von Medikamenten 
bei Spitalaustritt oder Übertritt aus 
einem anderen Setting ohne Ab­
klärung des Bedarfs.

5.	 Keine Weiterführung einer Lang­
zeittherapie ohne Beurteilung  
von Nutzen, Wirksamkeit und 
Verträglichkeit.

Detaillierte Informationen zu den 
beiden Top-5-Listen unter:

Ergotherapie	 Pharmazie

Korrespondenz
evs-ase@ergotherapie.ch
info@pharmasuisse.org
gsasa@gsasa.ch
vorstand@pcn-s.ch

mailto:evs-ase%40ergotherapie.ch?subject=
mailto:info%40pharmasuisse.org?subject=
mailto:gsasa%40gsasa.ch?subject=
mailto:vorstand%40pcn-s.ch?subject=


Schweizerische Ärztezeitung, Bulletin des Médecins Suisses, Bollettino dei Medici Svizzeri | 2025 April | 15 – 16

Weitere Organisationen und Institutionen – Swissmedic 17

DHPC – Novalgin®, Metamizol Spirig HC®, 
Minalgin®, Novaminsulfon Sintetica®, 
Metamizol-Mepha® (metamizolum)
 
Wichtige Mitteilung Wichtige Sicherheitsinformation zu metamizolhaltigen  
Arzneimittel: Risikominimierende Massnahmen zur Früherkennung einer  
Agranulozytose, zur Reduktion des Off-Label-Use und zur Vermeidung der  
gleichzeitigen Anwendung von Methotrexat

Zusammenfassung
 – Patienten, welche mit metamizolhaltigen Arzneimitteln 

behandelt werden, müssen angewiesen werden, die Be­
handlung abzubrechen und sofort einen Arzt aufzusuchen, 
wenn Symptome auftreten, die auf eine Agranulozytose 
hindeuten (z. B. Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen und 
schmerzhafte Schleimhautveränderungen, insbesondere 
im Mund-, Nasen- und Rachenraum oder im Genital- oder 
Analbereich).

 – Eine durch Metamizol verursachte Agranulozytose kann 
jederzeit während der Behandlung und kurz nach dem Ab­
setzen auftreten. Sie kann auch dann auftreten, wenn 
Metamizol zuvor ohne Komplikationen angewendet wurde.

 – Wenn Metamizol gegen Fieber eingenommen wird, 
können einige Symptome einer Agranulozytose unbemerkt 
bleiben. Ebenso können Symptome bei Patienten, die 
eine Antibiotikatherapie erhalten, maskiert werden.

 – Die gleichzeitige Anwendung von Metamizol und Metho­
trexat kann die hämatotoxische Wirkung von Metho­
trexat verstärken, insbesondere bei älteren Patienten. Daher 
sollte die gleichzeitige Anwendung vermieden werden.

 – Bei Verdacht einer Agranulozytose sollte sofort ein voll­
ständiges Blutbild (einschliesslich Differentialblutbild) 
gemacht werden, und die Behandlung mit Metamizol bis 
zum Vorliegen der Ergebnisse unterbrochen werden. Bei 
Bestätigung der Agranulozytose, darf die Behandlung nicht 
wieder aufgenommen werden.

Detaillierte Informationen finden Sie unter:
DHPC  – Novalgin®, Metamizol Spirig HC®, Minalgin®, 
Novaminsulfon Sintetica®, Metamizol-Mepha® (metamizolum)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/health-professional-communication--hpc-/dhpc-metamizolum.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/health-professional-communication--hpc-/dhpc-metamizolum.html
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DHPC – 5-Fluorouracil-haltige �
Arzneimittel (i.v.-Anwendung)
 
Wichtige Mitteilung 5-Fluorouracil (i.v.): Bei Patienten mit  
mittelschwerer oder schwerer Nierenfunktionsstörung sollte  
die zur Bestimmung eines Dihydropyrimidin-Dehydrogenase  
(DPD)-Mangels erfolgte Messung des Uracilspiegels mit Vorsicht  
interpretiert werden

Zusammenfassung
 – Bei Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Nieren­

funktionsstörung sollten die zur Dihydropyrimidin-
Dehydrogenase (DPD)-Phänotypisierung verwendeten 
Uracilspiegel im Blut mit Vorsicht interpretiert werden, 
da eine eingeschränkte Nierenfunktion zu erhöhten Ura­
cilspiegeln im Blut führen kann.

 – Folglich besteht ein erhöhtes Risiko einer falschen Dia­
gnose eines DPD-Mangels, was zu einer Unterdosierung 
von 5-FU und damit zu einer verminderten Wirksam­
keit der Behandlung führen kann.

Detaillierte Informationen finden Sie unter:
DHPC  – 5-Fluorouracil-haltige Arzneimittel (i.v.-Anwendung)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/health-professional-communication--hpc-/dhpc-5-fluorouracil-haltige-am.html
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DHPC – Vitamin D3 Streuli 
Prophylax, Lösung zum Einnehmen 
(cholecalciferolum)
 
Wichtige Information: 

Anleitung korrekte Art der Verabreichung

Präparat:	� Vitamin D3 Streuli Prophylax, 
Lösung zum Einnehmen

Zulassungsnummer:	� 33481
Wirkstoff:	� cholecalciferolum
Zulassungsinhaberin:	� Streuli Pharma AG

Zusammenfassung
Vereinzelt erhielt Streuli Pharma AG Rückmeldungen über 
sich aus der Halterung lösende Dosier-Pipetten. Dies kann bei 
direkter Verabreichung der Lösung in den Mund dazu führen, 
dass die Pipette in den Mund des zu Behandelnden fällt. 
Vitamin D3 Streuli Prophylax, Lösung zum Einnehmen darf 
daher nicht mit der Pipette direkt in den Mund verabreicht 
werden. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter:
DHPC – Vitamin D3 Streuli Prophylax (cholecalciferolum)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/health-professional-communication--hpc-/dhpc-vitamin-d3-streuli-prophylax-cholecalciferolum.html
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DHPC – Luvit D3 zur Prophylaxe, 
Lösung zum Einnehmen �
(cholecalciferolum)
 
Wichtige Information: 

Anleitung korrekte Art der Verabreichung

Präparat:	� Luvit D3 zur Prophylaxe, Lösung 
zum Einnehmen

Zulassungsnummer:	 66124
Wirkstoff:	 cholecalciferolum
Zulassungsinhaberin:	� Drossapharm AG

Zusammenfassung
Vereinzelt erhielt Drossapharm AG Rückmeldungen über sich 
aus der Halterung lösende Dosier-Pipetten. Dies kann bei di­
rekter Verabreichung der Lösung in den Mund dazu führen, 
dass die Pipette in den Mund des zu Behandelnden fällt. 
Luvit D3 zur Prophylaxe, Lösung zum Einnehmen darf daher 
nicht mit der Pipette direkt in den Mund verabreicht werden. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter:
DHPC – Luvit D3 zur Prophylaxe (cholecalciferolum)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/health-professional-communication--hpc-/dhpc-luvit-d3-zur-prophylaxe-cholecalciferolum.html


Rubrik 21

Schweizerische Ärztezeitung, Bulletin des Médecins Suisses, Bollettino dei Medici Svizzeri | 2025 April | 15 – 16

Personalien 21

Personalien

Todesfälle / Décès / Decessi

Johannes Meili (1922),  
† 4.1.2025, Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin, 8635 Dürnten 

Patrick Iynedjian (1943),  
† 11.1.2025, 1005 Lausanne 

Walter Hauser (1923), † 30.1.2025, 
Facharzt für Allgemeine Innere 
Medizin, 8752 Näfels

Heinrich S. Fricker (1938),  
† 22.2.2025, Facharzt für Kinder- und 
Jugendmedizin und Facharzt für 
Intensivmedizin, 4053 Basel

Jakob Gysel (1934),  
† 23.2.2025, Facharzt für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, 8620 Wetzikon ZH

Pierre Montandon (1935),  
† 20.3.2025, Spécialiste en otorhino-
laryngologie, 1206 Genève

Marcel Rudaz (1939),  
† 9.4.2025, Spécialiste en médecine 
interne générale, 1981 Vex

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets 
médicaux / Nuovi studi medici

JU
Mehdi Beck, Spécialiste en chirurgie, 

membre FMH, Avenue de la Gare 46, 
2800 Delémont

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen 
Ärzteverband haben sich angemeldet: 

Als ordentlich praktizierende 
Mitglieder:

Lutz Achtnichts, Facharzt für 
Neurologie, angestellt in Zentrum für 
Neurologie, Schachenallee 29,  
5000 Aarau, ab 01.05.2025

Elena Alvarez, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, Mitglied 
FMH, angestellt in DERMAarau AG, 
Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau,  
ab sofort

René Fiechter, Facharzt für 
Pneumologie, Mitglied FMH, ange­
stellt in Lungenfachzentrum Fiechter, 
Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden,  
ab 01.06.2025

Georgios Gklavenos, Facharzt für 
Chirurgie, Angestellt in IAVO Stein, 
Schulstrasse 2a, 4332 Stein, ab sofort

Sergey Klebansky, Facharzt für 
Physikalische Medizin und Rehabili­
tation, angestellt in TCM Ming Dao AG, 
Hauptstrasse 61, 5330 Bad Zurzach,  
ab sofort

Önder Ögredici, Facharzt für 
Chirurgie, angestellt in IAVO Stein, 
Schulstrasse 2a, 4332 Stein, ab sofort

Nela Sterk, Fachärztin für Allgmeine 
Innere Medizin, angestellt in Sanacare, 
Kasinostrasse 30, 5000 Aarau,  
ab sofort

Hans Suter, Facharzt für Allgmeine 
Innere Medizin, Mitglied FMH, ange­
stellt in Doktorzentrum Mutschellen, 
Corneliastrasse 6, 8965 Berikon,  
ab 01.05.2025

Nadine Vyas Potocki, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin, Mitglied 
FMH, Praxiseröffnung in Haselstrasse 
33, 5400 Baden, ab 01.05.2025

Diese Kandidaturen werden in 
Anwendung von Art. 5 der Statuten des 
Aargauischen Ärzteverbandes veröffent­
licht. Einsprachen müssen innert 14 
Tagen seit der Bekanntmachung schrift­
lich und begründet der Geschäftsleitung 
des Aargauischen Ärzteverbandes einge­
reicht werden. Nach Ablauf der Ein­
sprachefrist entscheidet die Geschäfts­
leitung über Gesuch und allfällige 
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied 
haben sich angemeldet:

Lukas Kuster, Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin und 
Praktischer Arzt, Mitglied FMH, 
Praxis Bubenberg, Bubenbergplatz 8, 
3011 Bern 

Dominic Lauber, Facharzt 
Allgemeine Innere Medizin FMH, 
Sanacare Gruppenpraxis, Welle7/
Schanzenstrasse 5, 3008 Bern

Einsprachen gegen diese Vorhaben müs­
sen innerhalb 14 Tagen seit der Veröffent-
lichung schriftlich und begründet bei 
den Co-Präsidenten des Ärztlichen 
Bezirksvereins Bern Regio eingereicht 
werden. Nach Ablauf der Frist entschei­
det der Vorstand über die Aufnahme der 
Gesuche und über allfällige Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft 
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Philipp Manuel Bolli, Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin, Mitglied 
FMH, Hausarztzentrum Altstadt in 
Luzern, Hertensteinstrasse 50,  
6004 Luzern 

Sandro Lütolf, Facharzt für Urologie, 
Mitglied FMH, (ab 01.09.2025) 
Urologie St. Anna, Ärztehaus 
Lützelmatt, Lützelmattstrasse 1,  
6006 Luzern

Nicole Ritz, Fachärztin für Kinder- 
und Jugendmedizin und Fachärztin für 
Infektiologie, Mitglied FMH, 
Kinderspital Zentralschweiz Luzern, 
Luzerner Kantonsspital, Haus 33, 
Spitalstrasse, 6000 Luzern 16 

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach 
der Publikation schriftlich und begrün­
det zu richten an: Ärztegesellschaft des 
Kantons Luzern, Schwanenplatz 7,  
6004 Luzern.

Ärztegesellschaft des Kantons 
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft 
des Kantons Schwyz hat sich angemel­
det: 

Shenge Ahmed, Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe und 
Praktische Ärztin, 100 %, in Lachen Sz. 

Arian Hoffmann, Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin,  
40 % in Feusisberg Sz.

Jeannette Jackowski, Fachärztin für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
in Pfäffikon Sz.

Jutta Schreckenberger, Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe,  
80 %, Küssnacht am Rigi Sz.

Tobias Roland Schwab, Facharzt or­
thopädische Chirurgie und Traumato­
logie des Bewegungsapparates,  
60–80 % Pfäffikon Sz

Einsprachen gegen diese Aufnahme 
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen 
an Dr. med. Jörg Frischknecht, Bahn­
hofstrasse 31, 6440 Brunnen oder per 
Mail an joerg.frischknecht@hin.ch.

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft 
Uri als ordentliches Mitglied haben sich 
angemeldet:

Rita Bartenstein, Fachärztin für 
Allgemeine Innere Medizin und 
Praktische Ärztin, Mitglied FMH, 
tätig ab 2023 in der Praxis Ärztezen­
trum Silenen AG, 6474 Amsteg.

Einsprachen gegen diese Kandidatur 
müssen innerhalb von 20 Tagen seit die­
ser Veröffentlichung schriftlich begrün­
det an den Vorstand der Ärztegesellschaft 
Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der 
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand 
über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft Zug
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft 
des Kantons Zug als ordentliches Mit­
glied hat sich angemeldet:

Meral Porro, Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin, Mitglied 
FMH, Praxis Dr. med. Christoph 
Stirnimann, Bahnhofstrasse 1,  
6312 Steinhausen

Einsprachen gegen diese Kandidatur 
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser 
Veröffentlichung schriftlich und be­
gründet beim Sekretariat der Ärzte-
Gesellschaft des Kantons Zug einge­
reicht werden. Nach Ablauf der 
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand 
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

mailto:joerg.frischknecht%40hin.ch?subject=

